
Beschlussblatt

Beschluss: Aufgaben des Präsidiums

 §24 Absatz 3 der Wahlordnung der Studierendenschaft wird wie folgt geändert:
(3) Das Parlamentsmitglied, das sich vertreten lassen will, hat dieses bis zum Beginn der
Sitzung des Studierendenparlaments dem Präsidium und der Vertrauensperson seiner Liste
anzuzeigen. 

 §24 Absatz 5 der Wahlordnung der Studierendenschaft soll eingefügt werden, die
Nummerierung der folgenden Absätze wird angepasst:
(5) Das Präsidium und die Vertrauensperson informieren die Vertretung.
(Ja: 23; Nein: 0; Ent.: 0)

So beschlossen am 01. Dezember 2010

Das Präsidium des 39. Studierendenparlamentes

Akin Akbulut, Christoph Tacke, Laura Tamaru
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